Satzung

Uber den Kostenersatz und die GebUhrenerhebung fur Hilfe- und Dienstleistungen der
Feuerwehr der Verbandsgemeinde Diez

vom 30.03.2006

Der Verbandsgemeinderat der Verbandsgemeinde Diez hat auf Grund des 8§24 der
Gemeindeordnung fir Rheinland-Pfalz (GemO) in der Fassung der Bekanntmachung vom
31.01.1994 (GVBI. S. 153), des § 8 Absatz 3 und der 8833 und 36 des Brand- und
Katastrophenschutzgesetzes (LBKG) vom 02.11.1981 (GVBI. S 247) sowie des 8§ 2 Absatz 1, § 7
und § 8 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) vom 20.06.1995 (GVBI. S. 175) — in den jeweils
gultigen Fassungen - am 16.03.2006 folgende Satzung beschlossen, die hiermit bekannt gemacht
wird:

81
Grundsatz

Die Verbandsgemeinde Diez unterhalt zur Erflllung ihrer Aufgaben im Brandschutz und der
allgemeinen Hilfe eine Feuerwehr.

§2
Unentgeltliche Leistungen

Vorbehaltlich des § 3 sind alle MalRnahmen der Feuerwehr zur Abwehr von Brandgefahren,
anderen Gefahren (Allgemeine Hilfe) oder im Rahmen des Katastrophenschutzes (§ 1 Abs. 1 Nr. 1
bis 3, 8 8 Abs. 2, § 19 Abs. 1 LBKG) unentgeltlich.

§3
Entgeltliche Leistungen

(1) For die in 836 Abs.1 und 2 LBKG aufgefihrten Leistungen soll die
Verbandsgemeinde Diez Kostenersatz erheben.
(2) Sie erhebt Kostenersatz fur die in 8§ 33 LBKG aufgefuhrten Leistungen.

(3) Darlber hinaus sollen Gebihren erhoben werden fir alle Leistungen, die die Feuerwehr im
Rahmen ihrer Mdglichkeiten aul3erhalb der Gefahrenabwehr erbringt (8§ 8 Abs. 3 LBKG),
insbesondere
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1. Uberwiegend im privaten Interesse durchgefiuihrte Leistungen, speziell Arbeiten an der
Einsatzstelle nach Beseitigung der allgemeinen Gefahr, das Offnen von Turen, Fenstern und
Aufziigen (aul3er in den Fallen des 8 1 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 LBKG),

2. die Erteilung von Unterricht in Kaufhdusern, Krankenanstalten oder bei sonstigen Institutionen,

3. die Zurverflgungstellung von Brandsicherheits- und Sanitatswachen aufierhalb des
Anwendungsbereiches des § 33 LBKG.

84
Schuldner

(1) Kostenersatzpflichtig im Sinne des 8§ 3 Abs. 1 und 2 dieser Satzung sind die in 8 36 Abs. 1 und
2 sowie in 8§ 33 Satz 2 LBKG genannten Personen und Unternehmen.

(2) Gebuhrenpflichtiger im Sinne des 8§ 3 Abs. 3 dieser Satzung ist, wer als Benutzer die Hilfe- oder
Dienstleistung der Feuerwehr in Anspruch nimmt oder anfordert. Wird die Feuerwehr im Interesse
eines Dritten (z.B. Mieter oder Pachter) in Anspruch genommen, so haftet dieser fir die
Gebuhrenschuld nur, wenn die Inanspruchnahme seinem wirklichen oder mutmaflichen Willen
entspricht.

(3) Mehrere Kostenersatz- und Gebuhrenpflichtige haften als Gesamtschuldner.

§5
Berechnung des Kostenersatzes und der Gebihren

(1) Der Kostenersatz und die Gebihren werden nach den bei den Hilfe- und Dienstleistungen
entstehenden Personal- und Sachkosten bemessen.

(2) Mal3gebend fiur die Personalkosten sind die Zahl und die Einsatzdauer der im notwendigen
Umfang eingesetzten Personen. Als Einsatzdauer gilt die Zeit von der Alarmierung bis zur
Wiederherstellung der Einsatzbereitschaft eingesetzter Fahrzeuge und Gerats im
Feuerwehrgeratehaus.

Bei Hilfe- oder Dienstleistungen nach § 8 Abs. 3 LBKG gilt davon abweichend als Einsatzdauer die
Zeit vom Verlassen des Feuerwehrgeratehauses bis zur Wiederherstellung der Einsatzbereitschaft
eingesetzter Fahrzeuge oder Gerats im Feuerwehrgeratehaus, soweit die Leistung nicht im
Rahmen einer Alarmierung angefordert wurde.

Geht der Einsatz nicht vom Feuerwehrgeratehaus aus oder endet er nicht dort, so wird die
Einsatzzeit so berechnet, als ware unter Zugrundelegung normaler Verhéltnisse, insbesondere
Verkehrsverhéltnisse, der Einsatz von dort ausgegangen; dies gilt auch, wenn die Rickkehr zum
Feuerwehrhaus sich auRergewdhnlich verzdgert.

Die Einsatzzeit wird auf volle viertel Stunden aufgerundet. Sie ist vom Einsatzleiter oder dessen
Beauftragten festzustellen.

2von 6



(3) MalRgebend fur die Sachkosten ist die Benutzungsdauer der verwendeten Fahrzeuge. Als
Benutzungsdauer der Fahrzeuge gilt die Zeit vom Verlassen des Feuerwehrhauses bis zur
Ruckkehr dorthin. Im tbrigen gilt Absatz 2 Séatze 4 bis 6 entsprechend.

(4) Der Kostenersatz und die Gebuhren werden ermittelt, indem

a) die Zahl der eingesetzten Personen mit deren Einsatzzeit und dem Pauschalsatz nach dem
dieser Satzung als Anlage beigefiigten Tarif vervielfaltigt wird und

b) die Benutzungsdauer der verwendeten Fahrzeuge mit dem zutreffenden Pauschalsatz nach
dem dieser Satzung als Anlage beigefiigten Tarif vervielfaltigt wird.

(5) Mit den sich nach Absatz 4 ergebenden Betrdgen fir die Sachkosten sind alle durch den
Betrieb der Fahrzeuge entstehenden Kosten, insbesondere Kraftstoffverbrauch, Instandhaltung
und Reinigung abgegolten; zusatzlich sind zu zahlen:

a) fur verbrauchtes Material, insbhesondere Schaummittel, L&schpulver, Kohlensaure und
Olbindemittel: die Selbstkosten der Verbandsgemeinde Diez zuziiglich eines Zuschlages von
10 v. H., insbesondere fir Lagerhaltung,

b) fir die Entsorgung von Gegenstdnden und Stoffen, insbesondere von verschmutzten
Olbindemitteln und aufgefangenem Treibstoff; die Selbstkosten der Verbandsgemeinde Diez
zuziglich eines Zuschlages von 10 v.H., insbesondere flr Zwischenlagerung und Transport

c) fir bei den Hilfe- und Dienstleistungen beschadigten oder unbrauchbar gewordenen Geréte
oder Ausrustungsgegenstande die Reparatur- bzw. Ersatzbeschaffungskosten zuziglich 10 %
Verwaltungskostenzuschlag, es sei denn, die Beschadigungen oder die Unbrauchbarkeit sind
auf normalen Verschlei oder grobe Fahrlassigkeit bei der Bedienung durch
Feuerwehrangehorige zurtickzufiihren,

d) bei Ubermaliger Beanspruchung oder Verunreinigung ein im Einzelfall festzusetzender
Zuschlag bis zu 50 v.H.

(6) Fur entstehende Aufwendungen fur den Einsatz von Personal oder Geraten von Dritten sind die
der Verbandsgemeinde Diez in Rechnung (gestellten Betrdge zuziglich eines
Verwaltungskostenzuschlages von 10 v.H. zu ersetzen.

§6
Entstehung des Anspruchs und Falligkeit

(1) Der Anspruch auf Erstattung von Kosten in den Féallen der 88 33 und 36 LBKG entsteht mit
Abschluss der erbrachten Hilfe- und Dienstleistungen.

In den Féllen des 88 33 LBKG kann eine Vorausleistung bis zur Hohe der voraussichtlichen
endgultigen Kosten gefordert werden.

(2) Der Anspruch auf Vergutung fir eine Malinahme auf3erhalb der Gefahrenabwehr entsteht mit
der Anforderung der Hilfe- oder Dienstleistung.

(3) Die zu erstattenden Kosten und Gebihren sind innerhalb von einem Monat nach Bekanntgabe
des Kostenbescheides fallig. Die Verbandsgemeinde Diez ist berechtigt, vor Durchfiihrung von
MaRnahmen auf3erhalb der Gefahrenabwehr Vorauszahlungen bis zur voraussichtlichen Hohe der
Kosten zu fordern.
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8§87
Haftungsausschluss

Fur Schaden, die bei Hilfe- und Dienstleistungen nach 88 Abs.3 LBKG durch
Feuerwehrangehorige verursacht werden, haftet die Verbandsgemeinde Diez nur, wenn der
Schaden auf vorsatzliches oder grob fahrlassiges Verhalten der Feuerwehrangehérigen
zurickzufuhren ist.

8§88
In-Kraft-Treten

(1) Diese Satzung tritt rickwirkend zum 01.07.2005 in Kraft; ausgenommen Ziffer | der Anlage zur
Satzung, die am Tage der Bekanntmachung in Kraft tritt.

(2) Gleichzeitig tritt die Satzung Uber den Kostenersatz und die Gebuhrenerhebung fir Hilfe- und
Dienstleistungen der Feuerwehr der Verbandsgemeinde Diez vom 30.10.1996 in der Fassung der
Anderungssatzung vom 05.12.2001 aufRer Kraft. Die Ziffer | der Anlage dieser Satzung ist bis zum
Inkrafttreten der Anlage 1 nach Absatz 1 Halbsatz 2 weiterhin anzuwenden.

Diez/Lahn, den 30.03.2006

Verbandsgemeindeverwaltung Diez

(Franz Kléckner)

Burgermeister
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Anlage

zur Satzung Uber den Kostenersatz und die Gebiihrenerhebung
fur Hilfe- und Dienstleistungen der Feuerwehr der Verbandsgemeinde Diez

vom 30.03.2006

Tarif fir Personal- und Sachkosten bei Hilfe- und Dienstleistungen der Feuerwehr

Personalkosten (Einsatz eigenen Personals)

1. FOr die Berechnung der Personalkosten wird je Stunde Einsatzdauer eines
Feuerwehrangehorigen der auf die Arbeitsstunde umgerechnete Geblhrensatz fur eine
Beamtin/einen Beamten des mittleren Dienstes nach § 2 der Landesverordnung Uber die
Gebuhren fur Amtshandlungen allgemeiner Art (Allgemeines Gebihrenverzeichnis) vom
15.01.2002 (GVBI. S. 61) in der jeweils gultigen Fassung zugrunde gelegt.

2. Fdur Sicherheitswachen kann anstelle des nach Ziffer 1 ermittelten Satzes ein einheitlicher
Betrag von 10,00 EUR je volle Einsatzstunde und Person zugrunde gelegt werden, wenn
die Veranstaltung kulturellen gemeinnitzigen oder &hnlichen Zwecken dient.

3. Dauert ein Einsatz ohne Unterbrechung mehr als vier Stunden, so sind die Kosten fiir eine
den eingesetzten Feuerwehrangehdérigen verabreichte Erfrischung und Starkung in Hohe
der entstandenen Kosten zu erstatten.

Sachkosten (Einsatz von Fahrzeugen)

Die nachstehend angegebenen Betrdge beziehen sich - soweit nichts anderes angegeben -
auf eine Stunde Benutzungsdauer. Beim Einsatz von Fahrzeugen werden deren Einzelgerate
nicht gesondert berechnet.

1 Loschfahrzeuge
1.1 LOschgruppenfahrzeuge

HLF 16 + HLF 20/16 50,00 EUR
1.2 Tankloschfahrzeug

TLF 16/24 + TLF 16/25 41,25 EUR
2 Sonderfahrzeuge
2.1 Drehleiter

2.1.1 Drehleiter DL 12/9 26,25 EUR
2.1.2 Drehleiter mit Rettungskorb DLK 23/12 61,25 EUR
2.2 Gefahrstoffzug

GW-G1 82,50 EUR

2.3 Ristwagen
RW 1 28,75 EUR
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3 Sonstige Feuerwehrfahrzeuge

3.1 Tragkraftspritzenfahrzeuge TSF

3.2 Einsatzleitwagen ELW 1

3.3.1 Mannschaftstransportwagen mit Ladepritsche MTW-L
3.3.2 Mannschaftstransportwagen MTW

3.4 Mehrzweckfahrzeug mit Ladebordwand

3.5 Schlauchanhanger bzw. sonstige Einachsenanhanger
3.6 Olschaden-Anhanger mit Olsperre

3.7.1 Rettungsboot ohne Auflenbordmotor

3.7.2 Rettungsboot mit AuRenbordmotor

3.7.3 Mehrzweckboot mit Aul3enbordmotor
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23,75 EUR
21,25 EUR
18,75 EUR
20,00 EUR
22,50 EUR

8,75 EUR
12,50 EUR
10,00 EUR
13,75 EUR
20,00 EUR



	§ 1 Grundsatz 
	 
	§ 2 Unentgeltliche Leistungen 
	 
	§ 3 Entgeltliche Leistungen 
	 
	§ 4 Schuldner 
	 
	§ 5 Berechnung des Kostenersatzes und der Gebühren 
	 
	§ 6 Entstehung des Anspruchs und Fälligkeit 
	 
	§ 7 Haftungsausschluss 
	 
	§ 8 In-Kraft-Treten 

